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d)Zeitpunkt des Geschäfts,
e) Zeitpunkt, zu dem das Geschäft gemeldet wurde,
f) Kurszusatz des Geschäfts,
g) Code für den Handelsplatz, an dem das Geschäfts ausgeführt wurde, oder,
wenn das Geschäft über einen systematischen Internalisierer ausgeführt
wurde, den Code „SI“ oder andernfalls den Code „OTC“,

h) sofern anwendbar, einen Hinweis, dass das Geschäft besonderen Bedingun-
gen unterlag.
(3) 1 Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet das APA, wirksame adminis-

trative Vorkehrungen zu treffen und beizubehalten, um Interessenkonflikte
mit seinen Kunden zu vermeiden. 2 Insbesondere behandelt ein APA, das auch
Marktbetreiber oder Wertpapierfirma ist, alle erhobenen Informationen auf
diskriminierungsfreie Weise und trifft auf Dauer geeignete Vorkehrungen, um
unterschiedliche Unternehmensfunktionen voneinander zu trennen.
(4) 1 Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet das APA, solide Sicherheits-

mechanismen einzurichten, die darauf ausgelegt sind, die Sicherheit der
Informationsübermittlungswege zu gewährleisten, das Risiko der Datenkor-
ruption und des unberechtigten Zugriffs zu minimieren und ein Durch-
sickern noch nicht veröffentlichter Informationen zu verhindern. 2 Das APA
verfügt allzeit über ausreichende Mittel und über Notfallsysteme, um seine
Dienste jederzeit anbieten und aufrechterhalten zu können.
(5) Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass das APA über Systeme

verfügen muss, die effektiv imstande sind, Handelsauskünfte auf Vollständig-
keit zu prüfen, Lücken und offensichtliche Fehler zu erkennen und bei derlei
fehlerhaften Auskünften eine Neuübermittlung anzufordern.
(6) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus,

um gemeinsame Formate, Datenstandards und technische Vorkehrungen fest-
zulegen, die die Konsolidierung der Informationen im Sinne von Absatz 1
erleichtern.
Die ESMA legt die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe technischer

Regulierungsstandards der Kommission bis zum 3. Juli 2015 vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 89 dele-

gierte Rechtsakte zu erlassen, in denen präzisiert wird, was im Zusammen-
hang mit der Veröffentlichung von Informationen im Sinne von Absatz 1
dieses Artikels unter angemessenen kaufmännischen Bedingungen zu verste-
hen ist.
(8) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in

denen Folgendes festgelegt wird:
a) die Mittel und Wege, mit denen ein APA die in Absatz 1 genannte Infor-
mationspflicht erfüllen kann,

b) der Inhalt der gemäß Absatz 1 veröffentlichten Informationen, darunter
mindestens die in Absatz 2 genannten Informationen, und das auf eine
Weise, die die Veröffentlichung der Informationen gemäß Artikel 64 er-
möglicht,
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c) die konkreten organisatorischen Anforderungen nach den Absätzen 3, 4
und 5.
Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungs-

standards bis zum 3. Juli 2015 vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

Abschnitt 3. Bedingungen für Anbieter konsolidierter Datenticker
(CTP)

Art. 65 Organisatorische Anforderungen. (1) Der Herkunftsmitglied-
staat schreibt vor, dass ein CTP über angemessene Grundsätze und Vorkeh-
rungen verfügen muss, um die gemäß den Artikeln 6 und 20 der Verordnung
(EU) Nr. 600/20141) veröffentlichten Informationen zu erheben, sie zu ei-
nem kontinuierlichen elektronischen Datenstrom zu konsolidieren und die
Informationen der Öffentlichkeit zu angemessenen kaufmännischen Bedin-
gungen und soweit wie technisch möglich auf Echtzeitbasis zur Verfügung zu
stellen.
Diese Informationen umfassen zumindest folgende Einzelheiten:

a) Kennung des Finanzinstruments,
b)Kurs, zu dem das Geschäft abgeschlossen wurde,
c) Volumen des Geschäfts,
d)Zeitpunkt des Geschäfts,
e) Zeitpunkt, zu dem das Geschäft gemeldet wurde,
f) Kurszusatz des Geschäfts,
g) Code für den Handelsplatz, an dem das Geschäfts ausgeführt wurde, oder,
wenn das Geschäft über einen systematischen Internalisierer ausgeführt
wurde, der Code „SI“ oder andernfalls der Code „OTC“,

h) sofern anwendbar, die Tatsache, dass die Anlageentscheidung und Ausfüh-
rung des Geschäfts durch die Wertpapierfirma auf einem Computeralgo-
rithmus beruhte,

i) sofern anwendbar, ein Hinweis, dass das Geschäft besonderen Bedingungen
unterlag,

j) Kennzeichnung bezüglich der Ausnahme, der das Geschäft unterlag, falls
für die Pflicht zur Veröffentlichung der Informationen gemäß Artikel 3
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 eine Ausnahme nach Arti-
kel 4 Absatz 1 Buchstabe a oder b dieser Verordnung gewährt wurde.
1 Die Informationen werden 15 Minuten nach ihrer Veröffentlichung durch

den CTP kostenlos zur Verfügung gestellt. 2 Der Herkunftsmitgliedstaat
schreibt vor, dass der CTP in der Lage sein muss, derartige Informationen
effizient und kohärent in einer Weise zu verbreiten, die einen raschen dis-
kriminierungsfreien Zugang zu den betreffenden Informationen in einem
Format sicherstellt, das für die Marktteilnehmer leicht zugänglich und nutzbar
ist.
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(2) Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass ein CTP über angemesse-
ne Grundsätze und Vorkehrungen verfügen muss, um die gemäß den Artikeln
10 und 21 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 veröffentlichten Informatio-
nen zu erheben, sie zu einem kontinuierlichen elektronischen Datenstrom zu
konsolidieren und die folgenden Informationen der Öffentlichkeit zu an-
gemessenen kaufmännischen Bedingungen und soweit wie technisch möglich
auf Echtzeitbasis zur Verfügung zu stellen, wobei zumindest folgende Einzel-
heiten zur Verfügung zu stellen sind:
a) Kennung oder kennzeichnende Merkmale des Finanzinstruments,
b)Kurs, zu dem das Geschäft abgeschlossen wurde,
c) Volumen des Geschäfts,
d)Zeitpunkt des Geschäfts,
e) Zeitpunkt, zu dem das Geschäft gemeldet wurde,
f) Kurszusatz des Geschäfts,
g) Code für den Handelsplatz, an dem das Geschäfts ausgeführt wurde, oder,
wenn das Geschäft über einen systematischen Internalisierer ausgeführt
wurde, der Code „SI“ oder andernfalls der Code „OTC“,

h) sofern anwendbar, ein Hinweis, dass das Geschäft besonderen Bedingungen
unterlag.
1 Die Informationen werden 15 Minuten nach ihrer Veröffentlichung durch

den CTP kostenlos zur Verfügung gestellt. 2 Der Herkunftsmitgliedstaat
schreibt vor, dass der CTP in der Lage sein muss, derartige Informationen
effizient und kohärent in einer Weise zu verbreiten, die einen raschen dis-
kriminierungsfreien Zugang zu den betreffenden Informationen in allgemein
anerkannten Formaten sicherstellt, die interoperabel und für die Marktteil-
nehmer leicht zugänglich und nutzbar sind.
(3) Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet den CTP, sicherzustellen, dass

die bereitgestellten Daten von allen geregelten Märkten, MTF, OTF und APA
und für die in technischen Regulierungsstandards gemäß Absatz 8 Buchstabe
c festgelegten Finanzinstrumente konsolidiert werden.
(4) 1 Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet den CTP, wirksame adminis-

trative Vorkehrungen zu treffen und beizubehalten, um Interessenkonflikte zu
vermeiden. 2 Insbesondere behandelt ein Marktbetreiber oder ein APA, der
bzw. das auch einen konsolidierten Datenticker anbietet, alle erhobenen
Informationen auf diskriminierungsfreie Weise und trifft auf Dauer geeignete
Vorkehrungen, um unterschiedliche Unternehmensfunktionen voneinander
zu trennen.
(5) 1 Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet den CTP, solide Sicherheits-

mechanismen einzurichten, die darauf ausgelegt sind, die Sicherheit der
Informationsübermittlungswege zu gewährleisten und das Risiko der Daten-
korruption und des unberechtigten Zugriffs zu minimieren. 2 Der Herkunfts-
mitgliedstaat verpflichtet den CTP, allzeit ausreichende Mittel vorzuhalten
und Notfallsysteme einzurichten, um seine Dienste jederzeit anbieten und
aufrechterhalten zu können.
(6) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus,

um Datenstandards und -formate für die gemäß den Artikeln 6, 10, 20 und 21
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 zu veröffentlichenden Informationen,
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einschließlich Finanzinstrumentenkennung, Kurs, Menge, Zeitpunkt, Kurs-
zusatz, Handelsplatzkennung und Hinweise auf besondere Bedingungen, de-
nen das Geschäft unterlag, sowie technische Vorkehrungen festzulegen, die
eine effiziente und kohärente Verbreitung der Informationen in einer Weise
fördern, die ihre leichte Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für die Marktteil-
nehmer im Sinne der Absätze 1 und 2 fördert, wobei auch auf zusätzliche, die
Effizienz des Marktes erhöhende Dienstleistungen hingewiesen wird, die der
CTP erbringen könnte.
Die ESMA übermittelt die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe tech-

nischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum 3. Juli 2015 für die
gemäß den Artikeln 6 und 20 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 veröffent-
lichten Informationen und bis zum 3. Juli 2015 für die gemäß den Artikeln
10 und 21 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 veröffentlichten Informatio-
nen.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
(7) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 89 delegierte Rechtsakte, in

denen präzisiert wird, was im Zusammenhang mit der Zugänglichmachung
von Datenströmen im Sinne der Absätze 1 und 2 dieses Artikels unter
angemessenen kaufmännischen Bedingungen zu verstehen ist.
(8) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in

denen Folgendes festgelegt wird:
a) die Mittel und Wege, mit denen der CTP die in den Absätzen 1 und 2
genannte Informationspflicht erfüllen kann,

b) der Inhalt der gemäß den Absätzen 1 und 2 veröffentlichten Informationen,
c) die Finanzinstrumente, für die Daten im Datenstrom zur Verfügung zu
stellen sind, und für Nichteigenkapitalinstrumente die Handelsplätze und
APA, die enthalten sein müssen,

d) andere Mittel und Wege, um sicherzustellen, dass die von verschiedenen
CTP veröffentlichten Daten kohärent sind, eine umfassende Einordnung
und Herstellung von Querverweisen zu ähnlichen Daten aus anderen
Quellen ermöglichen und auf der Ebene der Union aggregiert werden
können,

e) die konkreten organisatorischen Anforderungen nach den Absätzen 4 und
5.
Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungs-

standards bis zum 3. Juli 2015 vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

Abschnitt 4. Bedingungen für genehmigte Meldemechanismen
(ARM)

Art. 66 Organisatorische Anforderungen. (1) 1 Der Herkunftsmitglied-
staat schreibt vor, dass ein ARM über angemessene Grundsätze und Vor-
kehrungen verfügen muss, um die nach Artikel 26 der Verordnung (EU)
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Nr. 600/20141) vorgeschriebenen Informationen so schnell wie möglich,
spätestens jedoch bei Geschäftsschluss des auf den Geschäftsabschluss folgen-
den Arbeitstages zu melden. 2 Diese Informationen werden gemäß den An-
forderungen des Artikels 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 gemeldet.
(2) 1 Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet den ARM, wirksame adminis-

trative Vorkehrungen zu treffen und beizubehalten, um Interessenkonflikte
mit seinen Kunden zu verhindern. 2 Insbesondere behandelt ein ARM, der
auch Marktbetreiber oder Wertpapierfirma ist, alle erhobenen Informationen
auf diskriminierungsfreie Weise und trifft auf Dauer geeignete Vorkehrungen,
um unterschiedliche Unternehmensfunktionen voneinander zu trennen.
(3) 1 Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet den ARM, solide Sicherheits-

mechanismen einzurichten, die darauf ausgelegt sind, die Sicherheit und
Authentifizierung der Informationsübermittlungswege zu gewährleisten, das
Risiko der Datenkorruption und des unberechtigten Zugriffs zu minimieren
und ein Durchsickern von Informationen zu verhindern, so dass die Ver-
traulichkeit der Daten jederzeit gewährleistet ist. 2 Der Herkunftsmitgliedstaat
verpflichtet den ARM, allzeit ausreichende Ressourcen vorzuhalten und
Notfallsysteme einzurichten, um seine Dienste jederzeit anbieten und auf-
rechterhalten zu können.
(4) Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet den ARM, Systeme einzurich-

ten, die effektiv imstande sind, Geschäftsmeldungen auf Vollständigkeit zu
prüfen, durch die Wertpapierfirma verschuldete Lücken und offensichtliche
Fehler zu erkennen und – sofern solche Fehler oder Lücken auftreten – der
Wertpapierfirma genaue Angaben hierzu zu übermitteln sowie bei derlei
fehlerhaften Meldungen eine Neuübermittlung anzufordern.
Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet den ARM ferner, Systeme ein-

zurichten, die den ARM in die Lage versetzen, selbst verschuldete Fehler
oder Lücken zu erkennen, diese zu berichtigen und der zuständigen Behörde
korrigierte und vollständige Meldungen der Geschäfte zu übermitteln oder
gegebenenfalls erneut zu übermitteln.
(5) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in

denen Folgendes festgelegt wird:
a) die Mittel und Wege, mit denen der ARM die in Absatz 1 genannte
Informationspflicht erfüllen kann, und

b) die konkreten organisatorischen Anforderungen nach den Absätzen 2, 3
und 4.
Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungs-

standards bis zum 3. Juli 2015 vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
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Titel VI. Zuständige Behörden

Kapitel I. Benennung, Befugnisse und Rechtsbehelfe

Art. 67 Benennung der zuständigen Behörden. (1) 1 Jeder Mitgliedstaat
benennt die zuständigen Behörden, die für die Wahrnehmung der verschiede-
nen Aufgaben gemäß den einzelnen Bestimmungen der Verordnung (EU)
Nr. 600/20141) und dieser Richtlinie verantwortlich sind. 2 Die Mitglied-
staaten teilen der Kommission, der ESMA und den zuständigen Behörden der
anderen Mitgliedstaaten den Namen der für die Wahrnehmung dieser Auf-
gaben verantwortlichen zuständigen Behörden sowie jede etwaige Aufgaben-
teilung mit.
(2) Unbeschadet der Möglichkeit, in den in Artikel 29 Absatz 4 ausdrück-

lich genannten Fällen anderen Stellen Aufgaben zu übertragen, muss es sich
bei den zuständigen Behörden im Sinne von Absatz 1 um staatliche Stellen
handeln.

1 Eine Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen als die Behörden
gemäß Absatz 1 darf weder mit der Ausübung der Staatsgewalt noch einem
Ermessensspielraum bei Entscheidungen verbunden sein. 2 Die Mitgliedstaa-
ten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden vor einer Übertragung
durch zweckmäßige Vorkehrungen sicherstellen, dass die Stelle, der Aufgaben
übertragen werden sollen, über die notwendigen Kapazitäten und Mittel ver-
fügt, um diese tatsächlich wahrnehmen zu können, und dass eine Über-
tragung nur stattfindet, wenn eine klar definierte und dokumentierte Rege-
lung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben existiert, in der die Auf-
gaben und die Bedingungen für ihre Wahrnehmung dargelegt sind. 3 Zu
diesen Bedingungen gehört eine Klausel, die die betreffende Stelle verpflich-
tet, so zu handeln und organisiert zu sein, dass Interessenkonflikte vermieden
werden und die in Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben erhaltenen
Informationen nicht in unredlicher Weise oder zur Verhinderung des Wett-
bewerbs verwendet werden. 4 Die gemäß Absatz 1 benannte(n) zuständige(n)
Behörde(n) ist/sind in letzter Instanz für die Überwachung der Einhaltung
dieser Richtlinie und der zu ihrer Durchführung erlassenen Maßnahmen
zuständig.
Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission, die ESMA und die

zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten über jede Regelung, die
im Hinblick auf eine Übertragung von Aufgaben getroffen wurde, sowie über
die genauen Bedingungen dieser Übertragung.
(3) Die ESMA veröffentlicht ein Verzeichnis der zuständigen Behörden im

Sinne der Absätze 1 und 2 auf ihrer Website und aktualisiert es regelmäßig.

Art. 68 Zusammenarbeit zwischen Behörden ein und desselben Mit-
gliedstaats. Benennt ein Mitgliedstaat für die Durchsetzung einer Bestim-
mung dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 600/20141) mehr als
eine zuständige Behörde, so müssen die jeweiligen Aufgaben klar abgegrenzt
werden und die betreffenden Behörden eng zusammenarbeiten.
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Jeder Mitgliedstaat gewährleistet, dass eine solche Zusammenarbeit auch
zwischen den im Sinne dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 600/
2014 zuständigen Behörden und den in diesem Mitgliedstaat für die Über-
wachung der Kreditinstitute, sonstigen Finanzinstitute, Pensionsfonds,
OGAW, Versicherungs- und Rückversicherungsvermittler und Versiche-
rungsunternehmen zuständigen Behörden stattfindet.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden unter-

einander alle Informationen austauschen, die für die Wahrnehmung ihrer
Aufgaben und Verantwortlichkeiten wesentlich oder von Belang sind.

Art. 69 Aufsichtsbefugnisse. (1) Die zuständigen Behörden sind mit allen
für die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß dieser Richtlinie und gemäß der
Verordnung (EU) Nr. 600/20141) notwendigen Aufsichtsbefugnissen, Ermitt-
lungsbefugnissen und Befugnissen zur Festlegung von Abhilfemaßnahmen
auszustatten.
(2) Die Befugnisse gemäß Absatz 1 umfassen zumindest folgende Befug-

nisse:
a) Unterlagen oder sonstige Daten aller Art einzusehen, die nach Ansicht

der zuständigen Behörde für die Ausführung ihrer Aufgaben von Belang
sein könnten, und Kopien von ihnen zu erhalten oder zu machen,

b) von jeder Person die Erteilung von Auskünften zu fordern oder zu ver-
langen und, falls notwendig, eine Person vorzuladen und zu vernehmen,

c) Ermittlungen oder Untersuchungen vor Ort durchzuführen,
d) bereits existierende Aufzeichnungen von Telefongesprächen, elektro-

nische Mitteilungen oder sonstigen Datenübermittlungen anzufordern,
die sich im Besitz einer Wertpapierfirma, eines Kreditinstituts oder sons-
tiger Stellen gemäß dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 600/
2014 befinden,

e) das Einfrieren oder die Beschlagnahme von Vermögenswerten oder beides
zu verlangen,

f) ein vorübergehendes Verbot der Ausübung der Berufstätigkeit zu ver-
langen,

g) von den Wirtschaftsprüfern von zugelassenen Wertpapierfirmen, geregel-
ten Märkte und Datenbereitstellungsdiensten die Erteilung von Auskünf-
ten zu verlangen,

h) eine Sache zwecks strafrechtlicher Verfolgung zu verweisen,
i) Überprüfungen oder Ermittlungen durch Wirtschaftsprüfer oder Sachver-

ständige vornehmen zu lassen,
j) von jeder Person die Bereitstellung von Informationen, einschließlich

aller einschlägigen Unterlagen, über Volumen und Zweck einer mittels
eines Warenderivats eingegangenen Position oder offenen Forderung so-
wie über alle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten am Basismarkt zu
fordern oder zu verlangen,

k) zu verlangen, dass Praktiken oder Verhaltensweisen, die nach Ansicht der
zuständigen Behörde den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 600/
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2014 und den zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften
zuwiderlaufen, vorübergehend oder dauerhaft eingestellt werden, und
eine Wiederholung dieser Praktiken und Verhaltensweisen zu verhindern,

l) Maßnahmen beliebiger Art zu erlassen, um sicherzustellen, dass Wert-
papierfirmen, geregelte Märkte und andere Personen, auf die diese Richt-
linie oder die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 Anwendung findet, wei-
terhin den rechtlichen Anforderungen genügen,

m) die Aussetzung des Handels mit einem Finanzinstrument zu verlangen,
n) den Ausschluss eines Finanzinstruments vom Handel zu verlangen, un-

abhängig davon, ob dieser an einem geregelten Markt oder über ein
anderes Handelssystem stattfindet,

o) von jeder Person zu verlangen, dass sie Schritte zur Verringerung der
Größe der Position oder offenen Forderung unternimmt,

p) für jede Person die Möglichkeiten einzuschränken, eine Position in Wa-
renderivaten einzugehen, einschließlich der Möglichkeit zur Festlegung
von Limits für die Größe einer Position, die eine Person jederzeit gemäß
Artikel 57 halten kann,

q) öffentliche Bekanntmachungen abzugeben,
r) bereits existierende Aufzeichnungen von Datenübermittlungen, die sich

im Besitz eines Telekommunikationsbetreibers befinden, anzufordern,
soweit dies nach nationalem Recht zulässig ist, wenn ein begründeter
Verdacht eines Verstoßes besteht und wenn derlei Aufzeichnungen für
eine Ermittlung im Zusammenhang mit Verstößen gegen diese Richtlinie
oder die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 von Belang sein könnten,

s) den Vertrieb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder strukturierten
Einlagen auszusetzen, wenn die Bedingungen der Artikel 40, 41 oder 42
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erfüllt sind,

t) den Vertrieb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder strukturierten
Einlagen auszusetzen, wenn die Wertpapierfirma kein wirksames Geneh-
migungsverfahren für Produkte entwickelt hat oder anwendet oder in
anderer Weise gegen Artikel 16 Absatz 3 dieser Richtlinie verstoßen hat,

u) die Abberufung einer natürlichen Person aus dem Leitungsorgan einer
Wertpapierfirma oder eines Marktbetreibers zu verlangen.

1 Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die ESMA bis zum
3. Juli 2017 über die Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften,
mit denen die Absätze 1 und 2 umgesetzt werden. 2 Sie teilen der Kommission
und der ESMA unverzüglich jede spätere Änderung dieser Gesetze, Verord-
nungen und Verwaltungsvorschriften mit.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Mechanismen eingerichtet werden,

um sicherzustellen, dass in Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen für
finanzielle Verluste oder entstandene Schäden aufgrund eines Verstoßes gegen
diese Richtlinie oder die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 Entschädigungen
gezahlt oder andere Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können.

Art. 70 Sanktionen bei Verstößen. (1) 1 Unbeschadet der Aufsichtsbefug-
nisse, der Ermittlungsbefugnissen und der Befugnisse zur Festlegung von
Abhilfemaßnahmen der zuständigen Behörden gemäß Artikel 69 und des
Rechts der Mitgliedstaaten, strafrechtliche Sanktionen vorzusehen und zu

1 MiFiD II Art. 70 RL 2014/65/EU


